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  GZ. RV/1195-L/06 

 

Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des B, vom 31. Oktober 2006 gegen den 

Bescheid des Finanzamtes Linz vom 28. September 2006 zu StNr. 000/0000, mit dem der 

Berufungswerber gemäß § 12 BAO zur Haftung für Abgabenschuldigkeiten der Fa. R-OEG im 

Ausmaß von 5.705,91 € herangezogen wurde, entschieden: 

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben. Die Haftungsinanspruchnahme wird auf 

Umsatzsteuer 2004 in Höhe von 5.393,85 € eingeschränkt. 

Im Übrigen wird die Berufung als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit Gesellschaftsvertrag vom 13.6.2003 schlossen sich R und der Berufungswerber zur 

primärschuldnerischen Firma R-OEG zusammen. Gegenstand des Unternehmens war das 

Immobilienmaklergewerbe. Die Gesellschaft wurde am 9.7.2003 im Firmenbuch eingetragen.  

In einem mit 1.8.2005 datierten Fragebogen anlässlich der Aufgabe einer gewerblichen oder 

beruflichen Tätigkeit wurde dem Finanzamt mitgeteilt, dass am 31.7.2004 die Aufgabe des 

ganzen Betriebes erfolgt sei. Am 28.6.2005 wurde die Firma im Firmenbuch gelöscht. 

Aus der erklärungsgemäß durchgeführten Veranlagung zur Umsatzsteuer 2004 ergab sich eine 

Nachforderung in Höhe von 5.594,03 €. Weiters wurde von dieser Abgabe ein 

Säumniszuschlag in Höhe von 111,88 € festgesetzt. 
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Mit Haftungsbescheiden vom 28.9.2006 nahm das Finanzamt beide Gesellschafter gemäß § 12 

BAO für diese aushaftenden Abgabenschuldigkeiten in Höhe von insgesamt 5.705,91 € in 

Anspruch. In den Begründungen wurden die allgemeinen Haftungsvoraussetzungen 

dargestellt, und darauf hingewiesen, dass aufgrund der Auflösung und Löschung der 

Gesellschaft eine Einbringung der haftungsgegenständlichen Abgaben bei dieser nicht mehr 

möglich sei. Die Geltendmachung der Haftung sei eine zweckmäßige Sicherungsmaßnahme, 

um den Abgabenausfall zu verhindern. 

Gegen den an den Berufungswerber ergangenen Haftungsbescheid erhob dieser mit Eingabe 

vom 31.10.2006 Berufung, die damit begründet wurde, dass gemäß § 9 des Gesellschafts-

vertrages R im Innenverhältnis für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft hafte. Weiters sei in 

§ 13 vereinbart worden, dass derjenige Gesellschafter für Schäden hafte, der sie zu 

verantworten habe. R sei für die finanzielle Abwicklung und für die Entrichtung der Steuern 

verantwortlich gewesen. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Nach § 12 BAO haften die Gesellschafter von als solche abgabepflichtigen und nach 

bürgerlichem Recht voll oder teilweise rechtsfähigen Personenvereinigungen ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit persönlich für die Abgabenschulden der Personenvereinigung. Der 

Umfang ihrer Haftung richtet sich nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes. 

Gemäß § 906 Abs. 14 UGB traten zwar unter anderem die §§ 105 bis 160 über die Offene 

Gesellschaft mit 1.1.2007 in Kraft. Gleichzeitig wurde in dieser Inkrafttretensbestimmung aber 

normiert, dass auf Sachverhalte, die sich vor diesem Zeitpunkt ereignet haben, die bisher 

geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden sind (sofern nicht anderes bestimmt ist). 

Im vorliegenden Fall sind daher noch die handelsrechtlichen Bestimmungen anzuwenden, die 

vor dem Handelsrechts-Änderungsgesetz (HaRÄG), BGBl I 120/2005, maßgeblich waren. 

Gemäß § 4 Abs. 1 EGG sind auf eingetragene Erwerbsgesellschaften die Vorschriften des 

Handelsgesetzbuches und der Vierten Einführungsverordnung zum Handelsgesetzbuch über 

die offene Handelsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft sowie - unter Bedachtnahme 

auf die §§ 2 und 6 - die für diese Gesellschaften geltenden Vorschriften über die Firma 

anzuwenden. 

Gemäß § 128 HGB haften die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft für die 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft den Gläubigern als Gesamtschuldner persönlich. Eine 

entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber unwirksam. 
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Die persönlich haftenden Gesellschafter der OEG haften den Gläubigern der Gesellschaft als 

Gesamtschuldner daher persönlich, unbeschränkt und unmittelbar (vgl. Stoll, BAO-

Kommentar, 153). 

In der gegenständlichen Berufung wurde auf die Bestimmungen der §§ 9 und 13 des 

Gesellschaftsvertrages Bezug genommen. Diese haben folgenden Wortlaut: 

§ 09 Geschäftsführung und Vertretung 

Zur Geschäftsführung und Vertretung sind jeweils nur beide persönlich haftende 

Gesellschafter gemeinsam berechtigt. Eine beglaubigte Musterzeichnung wird beim 

zuständigen Firmenbuch bei der Gesellschaftsgründung hinterlegt. Im Innenverhältnis haftet 

Herr R Herrn Mag.B für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft. 

§ 13 Haftung 

Obwohl die Haftung der Gesellschafter nach außen persönlich, unbeschränkt und solidarisch 

besteht, wird im Innenverhältnis jedoch vereinbart, dass Schäden, die durch Fehlerverhalten 

(z.B. fehlerhafte Beratung) der Gesellschaft entstehen, und nicht durch eine Versicherung 

abgedeckt sind, ausschließlich von jenem Gesellschafter zu tragen sind, der diese Schäden zu 

vertreten hat. Dieser Gesellschafter hat die Gesellschaft und die anderen Gesellschafter 

insofern völlig schad- und klaglos zu halten. 

Abgesehen davon, dass mit diesen allein das Innenverhältnis der Gesellschafter betreffenden 

Regelungen die Haftung der Gesellschafter gegenüber Dritten schon im Gesellschaftsvertrag 

nicht beschränkt wurde, wäre eine solche Einschränkung der Haftung im Hinblick auf die 

zwingende Bestimmung des 128 HGB, wonach die unbeschränkte Haftung der Gesellschaft 

Dritten gegenüber nicht ausgeschlossen werden kann, ohnedies unwirksam (z.B. VwGH 

16.9.2003, 99/14/0276 mit Hinweis auf VwGH 26.4.2000, 2000/14/0043). Die Haftung gemäß 

§ 12 BAO trifft den Gesellschafter aufgrund seiner Gesellschafterstellung. Im Innenverhältnis 

getroffene Vereinbarungen über eine allfällige Schad- und Klagloshaltung sind dem 

Gesellschaftsgläubiger gegenüber ohne Wirkung. 

Die tatbestandsmäßigen Voraussetzungen des § 12 BAO für die Heranziehung des 

Berufungswerbers zur Haftung lagen daher vor. Die Geltendmachung der Haftung liegt im 

Ermessen der Abgabenbehörde. Dabei ist zunächst zu beachten, dass § 12 BAO zwar keine 

Ausfallshaftung normiert, das Prinzip der Nachrangigkeit der Haftung jedoch auch hier zu 

berücksichtigen ist. Das Finanzamt stellte in diesem Zusammenhang im angefochtenen 

Bescheid unwidersprochen fest, dass aufgrund der Auflösung und Löschung der Gesellschaft 

eine Einbringung der haftungsgegenständlichen Abgaben bei dieser nicht mehr möglich sei.  
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Weiters ist der Umfang der wirtschaftlichen Vorteile zu berücksichtigen, die der Gesellschafter 

aus seiner Beteiligung an der Gesellschaft erzielte. Der Berufungswerber hatte die 

gewerberechtliche Geschäftsführung der Gesellschaft übernommen und hierzu seine 

Konzession für das Immobilienmaklergewerbe zur Verfügung gestellt. Dafür war laut § 6 des 

Gesellschaftsvertrages ein monatliches Nettoentschädigungsentgelt in Höhe von 365,00 € 

(erstes bis 18. Monat), 615,00 € (19. bis 29. Monat) bzw. 865,00 € (ab dem 30. Monat) 

vereinbart.  

Dem Einwand des Berufungswerbers, dass für die finanzielle Abwicklung und für die 

Entrichtung der Steuern R verantwortlich gewesen wäre, ist entgegenzuhalten, dass für die 

Haftung gemäß § 12 BAO die nach Gesellschaftsrecht zu beurteilende formelle Stellung als 

Gesellschafter genügt, ohne dass vom Gesetz eine bestimmte interne Verantwortlichkeit des 

Gesellschafters für bestimmte Agenden gefordert wäre.  

Aus der bereits rechtskräftigen Heranziehung des weiteren Gesellschafters Klaus Peter 

Riesenhuber zur Haftung ergab sich bisher nur ein minimaler Einbringungserfolg. Durch die 

Umbuchung eines Guthabens von dessen persönlichem Abgabenkonto wurde lediglich der 

haftungsgegenständlich gewesene Säumniszuschlag zur Gänze, sowie die Umsatzsteuer 2004 

bis auf 5.393,85 € abgedeckt. In diesem Umfang war daher der gegenständlichen Berufung 

auch stattzugeben, und die Haftung auf die noch offene Umsatzsteuer 2004 im dargestellten 

Ausmaß einzuschränken. 

Bei dieser Sachlage war es daher zweckmäßig, auch den Berufungswerber zur Haftung 

heranzuziehen, um die haftungsgegenständlichen Abgaben doch noch einbringen zu können. 

Das Finanzamt hat vor Erlassung des Haftungsbescheides auch Erhebungen über die zu 

erwartenden Erfolgsaussichten einer solchen Haftungsinanspruchnahme angestellt, und dabei 

umfangreiches Liegenschaftsvermögen des Berufungswerbers erhoben. Ferner wurde 

festgestellt, dass der Berufungswerber an mehreren Gesellschaften beteiligt ist oder als 

Geschäftsführer fungiert (insbesondere ist der Berufungswerber Alleingesellschafter und 

Geschäftsführer der Fa. I-GmbH). Schließlich ergab eine SV-Abfrage Bezüge von der R-GmbH. 

Die Einbringung der Haftungsschuld beim Berufungswerber erscheint insgesamt gesehen 

realistisch, weshalb die Geltendmachung der Gesellschafterhaftung zweckmäßig war. 

Unter Berücksichtigung aller angeführten Umstände war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Linz, am 12. September 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


